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(eb) – Seit dem 1. Januar
2004 ist das novellierte
Arbeitszeitgesetz in
Kraft. Danach wurde
eindeutig festgelegt,
dass Bereitschaftszeit
als Arbeitszeit zu werten
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG)
sowie auf die gesetzliche
Höchstarbeitszeit von 48
Wochenstunden  anzu-
rechnen ist.
In Folge des Vermitt-
lungsergebnisses wur-
de jedoch von Bundesrat
und Bundestag ein Pas-
sus eingefügt, der be-
sagt, dass noch beste-

hende, die gesetzlichen
Regelungen zur Höchstar-
beitszeit überschreitende Ta-
rifregelungen übergangs-
weise für zwei weitere Jahre
ihre Gültigkeit behalten (§ 25

ArbZG). Somit soll den Ar-
beitgebern genügend Zeit
eingeräumt werden, beste-
hende Verträge und Regelun-
gen den neuen arbeits-
schutzrechtlichen Vorschrif-
ten anzupassen.
Demnach können per Tarif-
vertrag Arbeitszeiten über
zehn Stunden pro Tag hinaus
zugelassen werden,wenn sie
regelmäßig und zu einem er-
heblichen Teil Arbeitsbereit-
schaft oder Bereitschafts-
dienst umfassen, die voll auf
die gesetzliche Höchstar-
beitszeit anzurechnen sind,
wobei der Ausgleichszeit-
raum zur Einhaltung der
durchschnittlichen 48-Stun-
den-Woche von sechs auf
zwölf Kalendermonate ver-
längert werden darf. Weiter-
hin muss bei einer Verlänge-
rung der Tagesarbeitszeit
über zwölf Stunden hinaus
im unmittelbaren Anschluss
hieran eine Ruhezeit von
mindestens elf Stunden ge-
währt werden. Per Tarifver-
trag können ebenfalls diese

Arbeitszeitverlängerungen
über zehn Stunden pro Tag
auch ohne Ausgleich auf
durchschnittlich 48 Stunden
pro Woche erfolgen, wenn
die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährdet wird
und der einzelne Beschäf-
tigte schriftlich einwilligt.
Erfolgt diese Einwilligung
nicht oder wird sie innerhalb
der eingeräumten Monats-
frist widerrufen, so darf er
deshalb nicht benachteiligt
werden.
Der Vorsitzende des Ärzte-
verbandes Marburger Bund
(MB), Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery,sieht vor allem in der
letzten Regelung, auch be-
kannt als so genannte „Opt-
out-Klausel“, eine prinzi-
pielle  Gefahr für Klinik-
ärzte, zu längeren Arbeits-
zeiten gezwungen zu
werden.
In seinem Initiativbericht
fordert das Europäische Par-
lament nunmehr die schritt-
weise Abschaffung der indi-
viduellen „Opt-out-Klausel“

bei der Arbeitszeitrichtlinie.
Das Beispiel Großbritannien
hat verdeutlicht,wie hoch die
Missbrauchsquote dieser
Option tatsächlich ist.
Am 11. Februar 2004 hat das
Europäische Parlament den
Beschluss gefasst, dass die
europäische Arbeitszeit-
richtlinie nicht auf Grund
ökonomischer Absichten
von Mitgliedsländern und
Arbeitgebern ausgehöhlt
werden darf. Das bedeutet,
keine Überschreitung der
wöchentlichen Arbeitszeit
von 48 Stunden.
Dr. Frank Ulrich Montgo-
mery begrüßt die Entschei-
dung des Europaparlaments:
„Die Bewertung des Bereit-
schaftsdienste als Arbeits-
zeit und die Fixierung der
wöchentlichen Höchstar-
beitszeit auf 48 Stunden sind
für den Gesundheitsschutz
der Patienten und Klinik-
ärzte unerlässlich.“ Zudem
würde Europa endlich eine
eindeutige Position gegen-
über dem Bestreben einzel-

ner Mitgliedstaaten und Kli-
nikarbeitgeber vertreten, die
versuchen,den Gesundheits-
schutz aufzuweichen.
Die Verwirrung über die Gül-
tigkeit des novellierten Ar-
beitszeitgesetzes hat letzt-
endlich dazu geführt, dass
die Gespräche zwischen den
Arbeitgebern des öffent-
lichen Dienstes und den Ge-
werkschaften Marburger
Bund und Ver.di ins Stocken
geraten waren. Aus diesem
Grunde einigten sich die Ta-
rifpartner auf ein gemeinsa-
mes Treffen zum Verhand-
lungsauftakt am 1. März un-
ter der Leitung von Bundes-
gesundheitsministerin Ulla
Schmidt. Auf dem 3. Arbeits-
zeitgipfel wurden konkrete
Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Arbeitszeiten und 
-bedingungen auf Grundlage
des 2. Arbeitszeitgipfels und
im inzwischen vorliegenden
Gutachten des Deutschen
Krankenhausinstituts bera-
ten.
Aus den Ergebnissen der Ver-

handlung besteht u.a. Einig-
keit darüber,dass die Verbes-
serung der Arbeitszeitgestal-
tung in Krankenhäusern
nach wie vor das gemein-
same Ziel darstellt. Weiter-
hin sollen den Krankenhäu-
sern durch Gesetzgebung
des Bundes zusätzliche Fi-
nanzmittel zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Tarifpart-
ner sind für die Mitgestal-
tung innovativer Arbeitszeit-
modelle gleichermaßen
verantwortlich. Einigkeit
herrscht auch darüber, dass
ein Abbau von Studienkapa-
zitäten in der Humanmedi-
zin wenig förderlich sei für
die Umsetzung neuer Ar-
beitszeitmodelle.
Zum Schluss der Verhand-
lungen wurde festgelegt,
dass Ende 2004 die Gesamt-
situation erneut bewertet
wird. Ebenfalls will man
dann die finanzielle Ent-
wicklung im Hinblick auf die
tarifgesetzlichen Vorgaben
einer erneuten Prüfung
unterziehen.

Die erste ordentliche Sitzung
der Konsensus-Konferenz Im-
plantologie (KK) in diesem
Jahr hatte politische Gäste:
Auf Einladung des BDIZ/EDI-
Vorsitzenden Dr. Helmut 
B. Engels waren Vertreter der
Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung (KZBV) unter
Führung des amtierenden Vor-
sitzenden Dr. Jürgen Fedder-
witz zu der Sitzung in Frank-
furt am Main gekommen, um
die beim Bewertungsaus-
schuss zur Entscheidung an-
stehende Abbildung der sog.
implantologischen Ausnah-
meindikationen im BEMA zu
diskutieren. In einzelnen
Punkten war es eher leicht,
eine gemeinsame Linie zu fin-
den – in anderen noch nicht er-

folgreich. Über die Ablehnung
des im Herbst von der KZBV
und den Krankenkassen vor-
gestellten gemeinsamen An-
trags an den Erweiterten Be-
wertungsausschuss sind sich
die KK und die KZBV nun ei-
nig. Zu den Aspekten, über die
seitens der implantologischen
Gesellschaften und der KZBV
Einigkeit bestand,gehört auch
die überaus geringe Anzahl
echter Ausnahmeindikatio-
nen. Die bisher im Bewer-
tungsausschuss diskutierten
Zahlen liegen demnach weit
über den tatsächlichen Daten,
was die Konsensuskonferenz
auch mit Material belegen
konnte. Sehr anschaulich
machte das eine von Prof. Dr.
Dr. Joachim E. Zöller, Univer-
sitätsklinikum Köln, vorge-
legte Auswertung über einen
Zeitraum von fünf Jahren.
Dort wurden insgesamt 110
Patienten im Rahmen von Aus-
nahmeindikationen versorgt –
im Durchschnitt mit vier Im-
plantaten pro Fall. Hochge-
rechnet auf das Bundesgebiet
bedeutet dies einen Behand-
lungsbedarf von deutlich un-
ter 1.000 Fällen pro Jahr. Da es
sich gemessen an der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung
um eine verschwindend ge-
ringe Zahl handelt, besteht al-
lein deshalb schon keine
Rechtfertigung, hierfür eine
Leistungsbeschreibung im all-
gemeinen Bewertungsmaß-
stab (BEMA) vorzunehmen.
Ebenfalls im Grundsatz Über-
einstimmung – wenn auch
nach schwieriger Diskussion –

erreichten die Mitglieder der
Konsensuskonferenz und die
Vertreter der KZBV in der
Frage der Art der Behandlun-
gen für diese Patientenklien-
tel. Es wurde festgehalten,
dass die Fälle der Ausnahme-
indikationen sich durch ein
außerordentlich hohes Maß an
Individualität auszeichnen
und nicht allgemein beschrei-
ben lassen. Die an der Diskus-
sion Beteiligten sahen daher
auch keine fachliche Basis für
eine Beschreibung im Rahmen
des zahnärztlichen Bewer-
tungsmaßstabes (BEMA): All-
gemeine Leistungsbeschrei-
bungen für die implantologi-
sche Behandlung werden
wegen der großen Individua-
lität der Ausnahmeindikatio-
nen nach § 28 SGB V Satz 1 der
notwendigen Versorgung die-
ser Patienten auch nicht annä-
hernd gerecht.

Falls der Erweiterte Bewer-
tungsausschuss aber an einer
Beschreibung der Implantolo-
gie bei Ausnahmeindika-
tionen festhält, gehen die
Überlegungen der Konsensus-
konferenz in Richtung auf die
Festlegung weniger befund-
orientierter Festzuschüsse.
Die in diesem Fall notwendi-
gen Verhandlungsinhalte hat
sich die KZBV als ihre urei-
genste Aufgabe vorbehalten.
Der Vorschlag der Konsensus-
konferenz ist der KZBV nun
bekannt, ebenso die Beden-
ken der implantologischen
Fachverbände gegen eine
Vielzahl detaillierter Leis-
tungsbeschreibungen. Die
KZBV hat angekündigt, mit
einer eigenen Verhandlungs-
position in den Erweiterten
Bewertungsausschuss zu ge-
hen. Sowohl die KK als auch
die KZBV fordern aber über-

einstimmend, die Kompetenz
der implantologischen Gut-
achter intensiver zu nutzen
und sie auch hinsichtlich der
Ausnahmeindikationen ge-
nauer zu schulen. Sollte die

KZBV Hilfestellung bei der
Formulierung von Kriterien
für die Begutachtung benöti-
gen, haben die Fachgesell-
schaften Unterstützung zuge-
sagt.

Konsensuskonferenz Implantologie: Schwierige,
aber auch konstruktive Gespräche mit der KZBV
Einigkeit über Anzahl echter Ausnahmeindikatoren zwischen implantologischen Gesellschaften und Vertretern der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzender KZBV.

Von links: Dr. Dr. Roland Streckbein DGI, Dr. Jürgen Fedderwitz KZBV, Dr. Wolfgang Eßer KZBV.Von links: Dr. Helmut B. Engels BDIZ/EDI, ZA Christian Berger BDIZ/EDI, Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöl-
ler BDIZ/EDI.

Nachdenkliche Runde, von links: Prof. Georg-Hubertus Nentwig BDO, Dr. Thomas Ratajczak
BDIZ/EDI, Dr. Helmut B. Engels BDIZ/EDI.

Arbeitsschutz und -zeiten: Übergangsregel in Gesetzesnovelle verunsichert  

Schrittweise Abschaffung der „Opt-out-Klausel“
wurde durch Europaparlament beschlossen

Entscheidung entspricht Forderung des Marburger Bundes,der sich für geregelte Arbeitszeitrichtlinien und Gesundheitsschutz für Klinikärzte einsetzt.


